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des Senats  
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Aufgrund des § 12 Abs. 2 S. 2 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31.10.2006 (GV.NRW. S. 474) 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. März 2008 (GV.NRW. S. 195), in Verbin-
dung mit der Grundordnung der Fachhochschule Düsseldorf vom 12.07.2007 (Ver-
kündungsblatt der Fachhochschule Düsseldorf Nr. 128) hat die Fachhochschule 
Düsseldorf folgende Geschäftsordnung des Senats erlassen. 
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§ 1 
Mitglieder des Senats 

(1) Dem Senat gehören die in der Grundordnung der Fachhochschule Düsseldorf 
genannten stimmberechtigten und nicht-stimmberechtigten Mitglieder an. Sie 
haben Antrags- und Rederecht. 

(2) Ist ein Mitglied des Senats an der Teilnahme der Sitzung aus wichtigen Grün-
den verhindert, so teilt es dies der oder dem Vorsitzenden des Senats unter 
Angabe der Gründe unverzüglich mit und verständigt gleichzeitig die Vertrete-
rin oder den Vertreter. 

(3) Die Niederlegung des Mandats durch ein Mitglied des Senats muss der oder 
dem Vorsitzenden schriftlich angezeigt werden. 

(4) Die Mitglieder des Senats sind zur Verschwiegenheit über alle Angelegenhei-
ten, die ihnen in nichtöffentlichen Sitzungen bekannt geworden sind, verpflich-
tet. 

 
 

§ 2 
Vorsitz 

(1) Der Senat wählt in geheimer Wahl in seiner konstituierenden Sitzung aus dem 
Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden sowie eine Stellvertretende Vorsitzende oder einen Stellvertretenden 
Vorsitzenden.  

(2) Die oder der Vorsitzende wird im Falle der Verhinderung von der oder dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Ist auch die oder der Stellvertreten-
de Vorsitzende verhindert, so leitet das an Jahren älteste anwesende stimm-
berechtigte Mitglied des Senats die Sitzung. 

(3) Die oder der Vorsitzende bereitet die Sitzungen des Senats vor und stellt si-
cher, dass der Senat seine Aufgaben gemäß §22 HG wahrnimmt. Sie oder er 
hat die Umsetzung der Beschlüsse des Senats durch das Präsidium oder wei-
tere Hochschulorgane zu verfolgen. 

(4) Bei der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Senats bedient sich 
die oder der Vorsitzende der Unterstützung der Hochschulverwaltung. 

(5) Die oder der Vorsitzende übt in der Sitzung das Hausrecht aus. Persönliche 
Angriffe oder Beleidigungen während der Sitzungen des Senats sind von ihr 
oder ihm zu rügen. 

(6) Die oder der Vorsitzende kann Rednerinnen oder Redner, die vom Beratungs-
gegenstand abweichen, zur Sache rufen. Wenn eine Rednerin oder ein Red-
ner diese Geschäftsordnung des Senats verletzt, wird sie oder er zur Ordnung 
gerufen. 

(7) Über die Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet die oder der Vorsit-
zende. Wird der Entscheidung der oder des Vorsitzenden widersprochen, so 
entscheidet der Senat. 

 
 

§ 3 
Einberufung 

(1) Die Sitzungen des Senats werden von der oder dem Vorsitzenden einberufen. 
Der Senat ist unverzüglich, jedoch mindestens innerhalb von zwei Wochen 
einzuberufen, wenn ein Viertel seiner stimmberechtigten Mitglieder oder das 
Präsidium dies schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstandes begrün-
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dend verlangen. Auf der dann einberufenen Sitzung ist der Gegenstand, des-
sen Beratung gefordert wird, auf die Tagesordnung zu setzen. 

(2) Die oder der Vorsitzende des Senats setzt für jeweils ein Semester die Sit-
zungstermine an. Die Terminplanung ist hochschulöffentlich bekannt zu ge-
ben. 

(3) Die oder der Vorsitzende beruft den Senat in der Regel eine Woche vor dem 
Sitzungstermin schriftlich zu den Sitzungen ein. Sie oder er teilt Ort und Zeit, 
sowie die Tagesordnung mit und fügt die zur Beratung erforderlichen Unterla-
gen, insbesondere Beschlussvorschläge, der Einladung bei. Die Einladungen 
zu den öffentlichen Sitzungen können zusätzlich per E-Mail verschickt werden. 

(4) In dringenden Fällen kann unter Wahrung einer Frist von zwei Werktagen eine 
außerordentliche Sitzung des Senats durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden einberufen werden. 

(5) Die konstituierende Sitzung wird von der oder dem Vorsitzenden des Senats 
der vorherigen Wahlperiode einberufen und von dem an Jahren ältesten 
stimmberechtigten Mitglied des Senats geleitet. 

 
 

§ 4 
Öffentlichkeit 

(1) Die Sitzungen des Senats sind öffentlich. 
(2) Durch Beschluss mit Zwei-Drittel-Mehrheit kann die Öffentlichkeit ganz oder 

teilweise ausgeschlossen werden. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
gehen allen anderen Wortmeldungen und Anträgen vor und dürfen nur in 
nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und entschieden werden. 

(3) Bei Personalangelegenheiten tagt der Senat in nichtöffentlicher Sitzung. 
(4) Gleichzeitig mit der Ladung der Senatsmitglieder ist bei öffentlichen Sitzungen 

der Sitzungstermin und die vorläufige Tagesordnung hochschulweit bekannt 
zu machen. 

(5) Die Kommissionen und Ausschüsse des Senats tagen nichtöffentlich. 
 
 

§ 5 
Beschlussfähigkeit 

(1) Der Senat kann nur in einer ordnungsgemäß, d.h. form- und fristgerecht ein-
berufenen Sitzung beraten und beschließen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Be-
schlussfähigkeit ist von der oder dem Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung 
festzustellen. Sie gilt als fortbestehend, solange nicht die Beschlussunfähigkeit 
auf Antrag eines Mitglieds formell festgestellt wird. Die oder der Vorsitzende 
hat nach festgestellter Beschlussunfähigkeit die Sitzung zu schließen. Für die 
bis dahin noch nicht behandelten Beratungsgegenstände ist unverzüglich eine 
weitere Senatssitzung einzuberufen. 

(2) Sofern das Gesetz oder diese Geschäftsordnung nichts anderes bestimmen, 
ist mit Ausnahme  
- der Bestätigung der Wahl und bei der Anhörung zur Abwahl der Mitglieder 

des Präsidiums gegenüber dem Hochschulrat,  
- der Wahl der oder des Vorsitzenden des Senats und 
- der Änderung dieser Geschäftsordnung  
der Senat bei der Behandlung eines Beratungsgegenstands ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, wenn die Behand-
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lung dieses Gegenstands wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt und der 
Senat zur Verhandlung über denselben Beratungsgegenstand noch einmal 
einberufen wurde. Bei der Einberufung der zweiten Sitzung muss ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, dass die Beschlussfähigkeit auf jeden Fall gege-
ben ist. 

(3) Im begründeten Ausnahmefall kann eine Abstimmung auch im Umlaufverfah-
ren durchgeführt werden, wenn nicht mehr als ein Viertel der Mitglieder des 
Senats unverzüglich widersprechen. Personalangelegenheiten können nicht 
im Umlaufverfahren entschieden werden. 

 
 

§ 6 
Tagesordnung 

(1) Die vorläufige Tagesordnung wird von der oder dem Vorsitzenden aufgestellt. 
Die endgültige Tagesordnung ist jeweils zu Beginn einer Sitzung, nach Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit, mit der einfachen Mehrheit der stimmberech-
tigten Mitglieder zu beschließen.  

(2) Die Tagesordnung muss mindestens folgende Tagesordnungspunkte enthal-
ten: 
a) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
b) Genehmigung der Tagesordnung 
c) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
d) Bericht des Präsidiums 
e) Verschiedenes 

(3) Jedes Mitglied des Senats kann vor Beginn der in § 3 genannten Ladungsfrist 
die Aufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes verlangen. Dieser Ta-
gesordnungspunkt muss allen Mitgliedern vor der Sitzung schriftlich zur 
Kenntnis gebracht werden. 

(4) Tagesordnungspunkte, bei denen die notwendigen Beratungsunterlagen nicht 
mindestens eine Woche vor der Sitzung den Mitgliedern des Senats zugestellt 
wurden, sind in der Regel von der Tagesordnung zu nehmen, es sei denn, die 
einfache Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder stimmt einer Behandlung 
zu. 

(5) In begründeten Ausnahmefällen können Anträge auf Aufnahme von Tages-
ordnungspunkten in die Tagesordnung zu Beginn der Sitzung gestellt werden, 
deren Beratung dringend notwendig geworden ist. Die Entscheidung über die 
Aufnahme trifft der Senat mit der einfachen Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder. Die Aufnahme von Wahlen oder der Änderung dieser Geschäfts-
ordnung per Dringlichkeit ist nur möglich, wenn zwei Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder des Senats zustimmen. 

(6) Der Wiedereintritt in abgeschlossene Tagesordnungspunkte kann nur mit der 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

(7) Beschlüsse können nur über die in der Tagesordnung genannten Beratungs-
gegenstände gefasst werden. Beschlüsse zum Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ sind unzulässig und nichtig. 

 
 
 
 
 

§ 7 
Protokoll 
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(1) Über jede Sitzung des Senats ist ein Protokoll zu fertigen. Dies muss mindes-
tens Datum, Zeit und Ort der Sitzung, die Namen der Mitglieder und ihre An-
wesenheit, die Namen der anwesenden Gäste, die Beratungsgegenstände, 
die Anträge im Wortlaut, die gefassten Beschlüsse, das Abstimmungsverfah-
ren, die Abstimmungsergebnisse, Sondervoten und persönliche Erklärungen 
enthalten. Das Protokoll ist unverzüglich, spätestens mit der Einladung zur 
nächsten Sitzung des Senats jedem Senatsmitglied zuzusenden. Das Proto-
koll wird in der auf die Protokollzustellung folgenden Senatssitzung genehmigt. 
Über Einsprüche gegen das Protokoll entscheidet der Senat mit einfacher 
Mehrheit. 

(2) Jedes Mitglied des Senats kann im Einzelfall verlangen, dass seine Erklärung 
im Protokoll festgehalten wird. 

(3) Das Protokoll ist nach Verabschiedung durch den Senat von der oder dem 
Vorsitzenden und der Protokollantin oder dem Protokollanten zu unterzeich-
nen. 

(4) Verabschiedete Protokolle der öffentlichen Sitzungen des Senats sind hoch-
schulweit zu veröffentlichen. 

 
 

§ 8 
Sitzungsverlauf 

(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen. Sie oder 
er hat über jeden Tagesordnungspunkt die Beratungen zu eröffnen und sorgt 
für einen zügigen und sachgemäßen Ablauf der Beratungen. 

(2) Die oder der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldun-
gen. Sie oder er kann von der Reihenfolge der Wortmeldungen abweichen, 
wenn dies eine sachgerechte Erledigung der Tagesordnung oder eine zweck-
mäßige Gestaltung der Beratungen verlangen. Sie oder er kann jederzeit, 
nach einem Ruf zur Sache oder zur Ordnung, das Wort entziehen oder, nach 
Abschluss der Ausführungen einer Rednerin oder eines Redners, selbst das 
Wort ergreifen. Es wird eine Rednerliste geführt. 

(3) Ist die Liste der Wortmeldungen erschöpft oder meldet sich niemand zu Wort, 
so erklärt die oder der Vorsitzende die Beratung für geschlossen. 

(4) Rederecht im Rahmen ihrer Angelegenheiten haben diejenigen Personen, 
welche zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt eingeladen wurden. 

(5) Die oder der Vorsitzende des Senats kann im Einzelfall Rederecht einräumen. 
 
 

§ 9 
Sachanträge und Abstimmungen 

(1) Sachanträge zu einem Tagesordnungspunkt können gestellt werden, solange 
der Abschluss der Behandlung des Tagesordnungspunktes von der oder dem 
Vorsitzenden nicht festgestellt ist. 

(2) Die oder der Vorsitzende eröffnet nach Abschluss der Beratung die Abstim-
mung. Anträge zum Abstimmungsgegenstand oder zur Worterteilung dazu 
sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zulässig. 

(3) Sachanträge sollen, sofern sie den Mitgliedern des Senats nicht schriftlich vor-
liegen, unmittelbar vor der Abstimmung in vollem Wortlaut verlesen werden. 

(4) Liegen zu demselben Beratungsgegenstand mehrere konkurrierende Sachan-
träge vor, so ist über den jeweils weitergehenden Antrag zuerst abzustimmen. 
Als weitergehende Anträge sind z.B. solche Anträge anzusehen, bei deren 
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Annahme andere Anträge gegenstandslos werden, die einen größeren Auf-
wand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben. 
Wird der weitergehende Antrag angenommen, so sind damit weniger weitge-
hende Anträge erledigt. Kann die oder der Vorsitzende nicht feststellen, wel-
cher Antrag der weitergehende ist, so wird in der Reihenfolge der gestellten 
Sachanträge abgestimmt. Ist über Teile eines Sachantrages getrennt abge-
stimmt worden, so ist eine Schlussabstimmung über den gesamten Sachan-
trag durchzuführen. 

(5) Werden zu einem Antrag Abänderungsanträge gestellt, so ist zuerst über die-
se abzustimmen. Absatz (4) gilt entsprechend. 

(6) Abstimmungen finden in der Regel durch Handzeichen statt. Wortmeldungen 
nach Eintritt in die Abstimmung sind nicht zulässig. Auf Verlangen eines 
stimmberechtigten Mitglieds des Senats hat die Beschlussfassung in geheimer 
Abstimmung mittels Stimmzetteln zu erfolgen; dies gilt nicht für Geschäftsord-
nungsanträge. Entscheidungen über Personalangelegenheiten erfolgen stets 
in geheimer Abstimmung. 

(7) Über einen Antrag, über den bereits abgestimmt worden ist, kann in der glei-
chen Sitzung nur mit Zustimmung der Mehrheit nochmals beraten oder abge-
stimmt werden. 

(8) Die oder der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmungen fest. 
(9) Mit dem Schluss der Abstimmung ist der Tagesordnungspunkt von der oder 

dem Vorsitzenden zu schließen. 
 
 

§ 10 
Ermittlung von Mehrheiten 

(1) Soweit keine andere Regelung besteht ist ein Antrag angenommen, wenn er 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Diese Mehrheit ist erreicht, 
wenn die Zahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen übersteigt. Stimmenthal-
tungen und ungültige Stimmen bleiben dabei unberücksichtigt. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(2) Bei Zweifeln über das Abstimmungsergebnis ist die Auszählung zu wiederho-
len. Zweifel an der Richtigkeit der Stimmenauszählung können nach der Be-
kanntgabe des Ergebnisses nur unverzüglich und bis zum Aufruf des nächsten 
Tagesordnungspunktes angebracht werden. 

(3) Die Geschäftsordnung kann nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit der stimmberechtig-
ten Mitglieder geändert werden. 

(4) Weitergehende Regelungen über besondere Mehrheiten bleiben unberührt. 
 
 

§ 11 
Sondervotum 

Jedes überstimmte stimmberechtigte Senatsmitglied kann einen abweichenden 
Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum darlegen, sofern dieses in der Sit-
zung vorbehalten worden ist. Das Sondervotum darf nur solche Argumente wieder-
geben, die auch in der Sitzung vorgetragen wurden. Das Sondervotum ist spätestens 
am dritten Werktag nach der Sitzung der oder dem Vorsitzenden vorzulegen und ist 
dem Protokoll beizufügen. 

§ 12 
Anträge zur Geschäftsordnung 
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(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit bis zum Beginn der Abstim-
mungen mündlich vorgetragen werden. Die Meldung zur Geschäftsordnung 
erfolgt durch Heben beider Hände. Dadurch wird die Rednerliste nach Ab-
schluss des laufenden Redebeitrags unterbrochen. Anträge zur Geschäftsord-
nung sind dann sofort zuzulassen.  

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind Anträge auf 
a) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
b) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung 
c) Begrenzung der Redezeit zu einem Tagesordnungspunkt 
d) Einhaltung der Rednerliste 
e) Schluss der Rednerliste 
f) Schluss der Debatte über einen Sachantrag (sofortige Abstimmung ohne 

Berücksichtigung der Rednerliste) 
g) Absetzung oder Vertagung eines Beratungsgegenstandes 
h) befristete Unterbrechung der Sitzung 
i) Vertagung der Sitzung 
j) Nichtbefassung mit einem Antrag 
k) Feststellung von Verfahrens- und Formfehlern 
l) namentliche Abstimmung 
m) geheime Abstimmung 
n) Überweisung an eine Kommission oder einen Ausschuss 

(3) Ein Antrag zur Geschäftsordnung ist angenommen, wenn ihm nicht widerspro-
chen wird. Bei Widerspruch ist nach höchstens einer Gegenrede sofort abzu-
stimmen. 

 
 

§ 13 
Kommissionen und Ausschüsse 

(1) Der Senat kann beratende Gremien (Kommissionen) bilden und Gremien mit 
Entscheidungsbefugnissen (Ausschüsse) einrichten. Der Senat bestimmt den 
Aufgabenbereich des jeweiligen Gremiums und den Einsatzzeitraum des 
Gremiums bzw. einzelner Mitglieder. 

(2) Soweit keine andere Regelung besteht, wählen Kommissionen und Ausschüs-
se aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine Stell-
vertretende Vorsitzende oder einen Stellvertretenden Vorsitzenden. 

(3) Die Regelungen dieser Geschäftsordnung gelten für die Kommissionen und 
Ausschüsse entsprechend. 

(4) Die Mitglieder des Senats können an den Sitzungen der Kommissionen und 
Ausschüsse beratend teilnehmen. 

(5) Der oder dem Vorsitzenden des Senats sind alle Sitzungstermine der Kom-
missionen und Ausschüsse bekannt zu geben. 

(6) Die Kommissionen und Ausschüsse berichten dem Senat in regelmäßigen 
Abständen, jedoch mindestens einmal pro Semester, über ihre Tätigkeit. 

 
 



§ 14 
In-Kraft-Treten 

Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungs-
blatt der Fachhochschule Düsseldorf in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
des Senats der Fachhochschule Düsseldorf vom 20.02.2002 außer Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Fachhochschule Düsseldorf 
vom 21. Oktober 2008. 
 
 

 

                   

Düsseldorf, den 18.03.2009                    Der Rektor 

                       der Fachhochschule Düsseldorf  

                               Professor Dr. phil. Hans-Joachim Krause 
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